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Entwurf eines Gesetzes über das Fahrlehrerwesen und zur Änderung
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‒ Drucksache 18/10937 ‒ 

Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 953. Sitzung am 10. Februar 2017 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Arti-
kel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 FahrlG)

§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 ist wie folgt zu fassen:

„5. der Bewerber mindestens über einen mittleren Bildungsabschluss mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung in einem anerkannten Lehrberuf oder über die Fachhochschulreife verfügt,“

Begründung:

Das Kernziel der Reform des Fahrlehrerrechts, die Ausbildung der Fahranfänger zu verbessern und die Qua-
lität der pädagogischen Ausbildung der Fahrlehrer zu erhöhen (vgl. Koalitionsvereinbarung der Bundesre-
gierung) kann nicht allein durch eine Verlängerung der Fahrlehrerausbildung und deren stärkere Orientie-
rung an pädagogische Inhalte und Methoden erreicht werden, sondern bedarf der Ergänzung durch Anhebung
der Bildungsvoraussetzungen. Damit wird die für die Berufsausbildung und spätere Berufsausübung erfor-
derliche Kompetenz der Kommunikation in Wort und Schrift als Fahrlehrer gewährleistet.

Zugleich wird das Berufsbild des Fahrlehrers aufgewertet und die Attraktivität für gut qualifizierte Interes-
senten erhöht.

Aufgrund der unterschiedlichen Bildungsabschlüsse in den Ländern ist die Definition eines mittleren Bil-
dungsabschlusses nicht möglich. Gemeint ist ein dem früheren Realschulabschluss vergleichbarer Ab-
schluss.

Ausnahmen hiervon im Einzelfall sind möglich nach § 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c FahrlG,
eine Folgeänderung insoweit ist nicht erforderlich.
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2. Zu Artikel 1 (§ 4 Absatz 3 FahrlG)

§ 4 Absatz 3 ist wie folgt zu fassen:

„(3) Der Bewerber hat ferner ein Führungszeugnis im Sinne des § 30a Absatz 1 Nummer 1 des Bundes-
zentralregistergesetzes nach Maßgabe des § 30 Absatz 5 des Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen, das
nicht älter als drei Monate sein darf.“

Begründung:

Das Führungszeugnis, das der Bewerber um eine Fahrlehrerlaubnis vorzulegen hat, ist nur dann aussagekräf-
tig, wenn es hinreichend aktuell, mithin nicht älter als drei Monate ist. Die Ergänzung entspricht den Rege-
lungen in §§ 5 Absatz 2 Satz 2, Absatz 5 Satz 1, 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 Satz 3 des
Fahrlehrergesetzes sowie der Begründung auf Seite 110 der BR-Drucksache 801/16.

3. Zu Artikel 1 (§ 22 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8, Nummer 8a – neu – FahrlG)

§ 22 Absatz 1 Satz 2 ist wie folgt zu ändern:

a) In Nummer 8 ist der Punkt durch ein Komma zu ersetzen.

b) Nach Nummer 8 ist folgende Nummer einzufügen:

„8a. eine Bestätigung der zuständigen Finanzbehörde über die Erfüllung der steuerlichen Pflichten.“

Begründung:

Die Liste der Unterlagen, die dem Antrag auf Erteilung der Fahrschulerlaubnis beizufügen sind, ist um eine
Bestätigung der zuständigen Finanzbehörde über die Erfüllung der steuerlichen Pflichten zu ergänzen, um
der zuständigen Behörde die Prüfung zu ermöglichen, ob der Bewerber auch in steuerlicher Hinsicht die
Anforderungen an die Zuverlässigkeit erfüllt.

4. Zu Artikel 1 (§ 22 Absatz 1 Satz 3 FahrlG)

§ 22 Absatz 1 Satz 3 ist wie folgt zu fassen:

„Der Bewerber hat ferner ein Führungszeugnis im Sinne des § 30a Absatz 1 Nummer 1 des Bundeszentral-
registergesetzes nach Maßgabe des § 30 Absatz 5 des Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen, das nicht
älter als drei Monate sein darf.“

Begründung:

Das Führungszeugnis, das der Bewerber um eine Fahrlehrerlaubnis vorzulegen hat, ist nur dann aussagekräf-
tig, wenn es hinreichend aktuell, mithin nicht älter als drei Monate ist. Die Ergänzung entspricht den Rege-
lungen in §§ 5 Absatz 2 Satz 2, Absatz 5 Satz 1, 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 Satz 3 des
Fahrlehrergesetzes sowie der Begründung auf Seite 110 der BR-Drucksache 801/16.

5. Zu Artikel 1 (§ 23 Absatz 2 Satz 2 FahrlG)

§ 23 Absatz 2 Satz 2 ist wie folgt zu fassen:

„Der Bewerber hat ferner ein Führungszeugnis im Sinne des § 30a Absatz 1 Nummer 1 des Bundeszentral-
registergesetzes nach Maßgabe des § 30 Absatz 5 des Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen, das nicht
älter als drei Monate sein darf.“

Begründung:

Das Führungszeugnis, das der Bewerber um eine Fahrschulerlaubnis vorzulegen hat, ist nur dann aussage-
kräftig, wenn es hinreichend aktuell, mithin nicht älter als drei Monate ist. Die Ergänzung entspricht den
Regelungen in §§ 5 Absatz 2 Satz 2, Absatz 5 Satz 1, 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 Satz 3 des
Fahrlehrergesetzes sowie der Begründung auf Seite 110 der BR-Drucksache 801/16.
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6. Zu Artikel 1 (§ 24 Absatz 2 Satz 1, Satz 1a – neu – FahrlG)

§ 24 Absatz 2 ist wie folgt zu ändern:

a) Satz 1 ist wie folgt zu fassen:

„(2) Der Bewerber hat ferner

1. ein Führungszeugnis im Sinne des § 30a Absatz 1 Nummer 1 des Bundeszentralregistergesetzes
nach Maßgabe des § 30 Absatz 5 des Bundeszentralregistergesetzes und

2. eine vergleichbare Bescheinigung der zuständigen Behörde des Staates, in welchem er niederge-
lassen ist, seinem Antrag beizufügen.“

b) Nach Satz 1 ist folgender Satz einzufügen:

„Die Bescheinigungen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 dürfen nicht älter als drei Monate sein.“

Begründung:

Das Führungszeugnis, das der Bewerber um eine Fahrschulerlaubnis vorzulegen hat, ist nur dann aussage-
kräftig, wenn es hinreichend aktuell, mithin nicht älter als drei Monate ist. Die Ergänzung entspricht den
Regelungen in §§ 5 Absatz 2 Satz 2, Absatz 5 Satz 1, 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 Satz 3 des
Fahrlehrergesetzes sowie der Begründung auf Seite 110 der BR-Drucksache 801/16.

7. Zu Artikel 1 (§ 29 Absatz 4 Satz 1 FahrlG)

In Artikel 1 sind in § 29 Absatz 4 Satz 1 die Wörter „den auf ihn“ durch die Wörter „anderer Gesetze sowie
den auf ihnen“ zu ersetzen.

Begründung:

Kooperationsfahrschulen haben bei der Ausbildung neben den angeführten Pflichten nach fahrlehrerrechtli-
chen Bestimmungen auch Vorgaben nach anderen Gesetzen und Rechtsverordnungen, z. B. fahrerlaubnis-
rechtliche Regelungen zur praktischen Fahrerlaubnisprüfung, wie die Vorgaben zum Prüfungsfahrzeug oder
zur Prüfortregelung zu beachten.

8. Zu Artikel 1 (§ 38 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7, Nummer 7a – neu – FahrlG)

§ 38 Absatz 1 Satz 2 ist wie folgt zu ändern:

a) In Nummer 7 ist der Punkt durch ein Komma zu ersetzen.

b) Nach Nummer 7 ist folgende Nummer 7a einzufügen:

„7a. eine Bestätigung der zuständigen Finanzbehörde über die Erfüllung der steuerlichen Pflichten.“

Begründung:

Die Liste der Unterlagen, die dem Antrag auf amtliche Anerkennung beizufügen sind, ist um eine Bestäti-
gung der zuständigen Finanzbehörde über die Erfüllung der steuerlichen Pflichten zu ergänzen, um der zu-
ständigen Behörde die Prüfung zu ermöglichen, ob der Bewerber auch in steuerlicher Hinsicht die Anforde-
rungen an die Zuverlässigkeit erfüllt.

9. Zu Artikel 1 (§ 38 Absatz 1 Satz 3 FahrlG)

§ 38 Absatz 1 Satz 3 ist wie folgt zu fassen:

„Der Bewerber hat ferner ein Führungszeugnis im Sinne des § 30a Absatz 1 Nummer 1 des Bundeszentral-
registergesetzes nach Maßgabe des § 30 Absatz 5 des Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen, das nicht
älter als drei Monate sein darf.“

Begründung:

Das Führungszeugnis, das der Bewerber um eine amtliche Anerkennung vorzulegen hat, ist nur dann aussa-
gekräftig, wenn es hinreichend aktuell, mithin nicht älter als drei Monate ist. Die Ergänzung entspricht den
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Regelungen in §§ 5 Absatz 2 Satz 2, Absatz 5 Satz 1, 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 Satz 3 des
Fahrlehrergesetzes sowie der Begründung auf Seite 110 der BR-Drucksache 801/16.

10. Zu Artikel 1 (§ 50 Absatz 2 Nummer 2a – neu – FahrlG)

In Artikel 1 ist in § 50 Absatz 2 nach Nummer 2 folgende Nummer einzufügen:

„2a. in Angelegenheiten der Kooperation die nach Landesrecht zuständige Behörde des Sitzes der Auftrag
gebenden Fahrschule,“

Begründung:

Kooperationen zwischen Auftrag gebender und Auftrag nehmender Fahrschule können auch bei Gewähr-
leistung einer gewissenhaften Ausbildung Verwaltungsbezirke oder Ländergrenzen übergreifen.

Wegen der räumlichen Entfernung bedarf es einer Festlegung der Federführung. Diese knüpft an dem Sitz
der Auftrag gebenden Fahrschule an.

Die örtliche Zuständigkeit der nach Landesrecht zuständigen Behörde für die Auftrag nehmende Fahrschule
bleibt für die Teile der Ausbildung, welche durch die Auftrag nehmende Fahrschule zu verantworten sind,
unberührt.

Die örtlich zuständigen Behörden koordinieren sich mit Bekanntgabe der Anzeige der Kooperation nach
§ 30 Satz 1 Nummer 9. Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich der Überwachung (§ 51).

11. Zu Artikel 1 (§ 52 Satz 1 FahrlG)

In Artikel 1 § 52 ist in Satz 1 das Wort „Polizei“ durch das Wort „Staatsanwaltschaft“ zu ersetzen.

Begründung:

Eine Meldeverpflichtung der Polizei ist hinsichtlich strafprozessualer und datenschutzrechtlicher Aspekte,
insbesondere aber auch im Hinblick auf die praktische Umsetzung kritisch. Der Zweck der Regelung ist
unter anderem der Schutz der Fahrschülerinnen und Fahrschüler vor körperlichen Übergriffen durch Fahr-
lehrer. Für eine ermessensfehlerfreie Entscheidung über einen Widerruf der Fahrlehrererlaubnis benötigt die
zuständige Behörde hinreichende Informationen. Der Gesetzentwurf stellt auf Mitteilungen zu Straftaten ab.
Herrin des Strafverfahrens ist jedoch nicht die Polizei, sondern die Staatsanwaltschaft und nur diese ent-
scheidet über die Weitergabe personenbezogener Daten aus dem Ermittlungsverfahren.

Zudem dürften die Informationen vor einer rechtskräftigen Verurteilung des Beschuldigten nicht als Grund-
lage für ein Verfahren zum Widerruf der Fahrlehrererlaubnis herangezogen werden. § 52 FahrlG-E ist kon-
vergent zu der Regelung in § 2 Absatz 12 StVG. Die Regelung im Straßenverkehrsgesetz stellt jedoch auf
die besonderen Gefahren im Straßenverkehr ab, in welchem pathologisch aggressives Verhalten oder das
Fahren unter Einfluss berauschender Mittel viel zu oft verheerende Folgen haben. Dies zu verhindern und
dahingehend auffällige Fahrerlaubnisinhaber zu sensibilisieren beziehungsweise deren Fahreignung zu über-
prüfen ist Zweck der Regelung aus dem Straßenverkehrsgesetz, nicht ein quasi „Berufsverbot“.

Außerdem kennt die Polizei im Regelfall die Intension des Delinquenten, künftig als Fahrlehrer arbeiten zu
wollen oder den schon ausgeübten Beruf als Fahrlehrer nicht. In dem Zusammenhang wird auf die persönli-
chen Pflichtangaben (§ 111 OWiG) hingewiesen, wonach die Angabe des Berufs nicht zweifelsfrei dazuzu-
zählen ist. Die weite und offene Formulierung „[…] Informationen über Tatsachen, die auf nicht nur vo-
rübergehende Mängel hinsichtlich der Eignung oder auf Mängel hinsichtlich der Zuverlässigkeit einer Person
für den Fahrlehrerberuf schließen lassen […]“, wird als nicht eindeutig gewertet und eröffnet insoweit Inter-
pretationsspielraum.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass durchaus auch weitere Berufsgruppen betroffen sein könnten.
Die Fokussierung auf einen Berufsstand könnte in diesem Zusammenhang als eine Form der Diskriminie-
rung wahrgenommen werden.

Entscheidungserheblich für die Aufsichtsbehörde dürfte allerdings einzig eine rechtkräftige Verurteilung des
Betroffenen sein. Einer Mitteilung von Polizeierkenntnissen käme allenfalls einer Frühwarnfunktion zu, wel-
che nicht rechtssicher ist, bei entlastendem Ermittlungs- oder Verfahrensverlauf zudem völlig fehl ginge und
zudem das rechtsstaatliche Prinzip der Unschuldsvermutung ad absurdum führen würde.
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12. Zu Artikel 1 (§ 53 Absatz 4 Satz 1 und 2 FahrlG)

In Artikel 1 ist § 53 Absatz 4 wie folgt zu ändern:

Satz 1 und 2 sind wie folgt zu fassen:

„In den Fällen der Absätze 1 und 2 beginnt die Frist mit Ablauf des Jahres, in dem die jeweilige Erlaubnis
erteilt wurde. In den Fällen des Absatzes 3 beginnt die Frist mit Ablauf des Jahres, in dem Beginn und Ende
des Betriebs nach § 30 Satz 1 Nummer 10 angezeigt wurden.“

Begründung:

Nach der derzeit geltenden Regelung in § 33a Absatz 1 FahrlG muss ein Fahrlehrer alle vier Jahre an einer
mindestens dreitägigen Fortbildung teilnehmen. Eine detaillierte Regelung zum Beginn der Frist ist hier nicht
enthalten. In vielen Verwaltungen ist es deshalb gängige Praxis, dass die vorliegend geltenden Fristen erst
mit dem jeweiligen Jahresende ablaufen. Dies erleichtert sowohl den Anbietern die Planung und Durchfüh-
rung ihrer Weiterbildungsseminare als auch den Verwaltungen die Überwachung.

Im Entwurf des § 53 des neuen FahrlG ist nun allerdings in den Sätzen 1 und 2 des Absatzes 4 ausdrücklich
vorgeschrieben, dass die entsprechende Frist „mit Erteilung der jeweiligen Erlaubnis“, bzw. „mit der An-
zeige nach § 30 Satz 1 Nummer 10“ beginnt.

Diese Stichtagsregelung verursacht sowohl bei den Verwaltungen als auch bei der Fahrlehrerschaft viel zu-
sätzlichen Aufwand. Zudem tragen die Verbände vor, dass es nicht genug Ausbilder gebe, sodass eine ter-
mingerechte Weiterbildung im Falle der jetzt vorgesehenen Regelung nicht garantiert werden könne.
Schließlich seien erhöhte Kosten für die Fahrlehrer nicht auszuschließen.

Da auf der anderen Seite ein Vorteil für die Verkehrssicherheit durch den im Entwurf vorgesehenen Fristbe-
ginn nicht ersichtlich ist, soll vorliegend der Fristlauf, wie bisher meist geschehen, mit dem Ablauf des je-
weiligen Jahres beginnen.

13. Zu Artikel 1 (§ 68 Absatz 1 Nummern 7a und 7b – neu – FahrlG)

In Artikel 1 sind in § 68 Absatz 1 nach Nummer 7 folgende Nummern einzufügen:

„7a. nähere Anforderungen an die Gestaltung und Ausführung einer Kooperation durch die Auftrag ge-
bende und die Auftrag nehmenden Fahrschulen nach § 20,

7b. nähere Anforderungen an den Betrieb von Zweigstellen nach § 27,“

Begründung:

Kooperationen nach § 20 werden neu eingeführt. Der Betrieb von Zweigstellen nach § 27 wird neu geregelt.

Mit der Verordnungsermächtigung wird dem Verordnungsgeber die Möglichkeit eröffnet, die gesetzlichen
Anforderungen aus Gründen der Verkehrswirtschaft und/oder der Verkehrssicherheit weiter zu konkretisie-
ren.

14. Zum Gesetzentwurf allgemein

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, inwieweit der Gesetzentwurf den eu-
roparechtlich – insbesondere in Hinblick auf die notwendige Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG in der
zuletzt gültigen Fassung – gegebenen Erfordernissen bei den Regelungen zur Anerkennung im Ausland er-
worbener Fahrlehrer-Berufsqualifikationen Rechnung trägt.

Begründung:

Die Anwendung des Gesetzes über die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen (BQFG)
wird gemäß § 3 Absatz 7 des vorliegenden Gesetzentwurfes bis auf die Statistikvorschriften nach § 17 BQFG
ausgeschlossen. Zahlreiche Regelungen im BQFG dienen der Umsetzung der Erfordernisse der Richtlinie
2005/36/EG in nationales Recht.
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Unbeschadet der Regelung des § 3 Absatz 1 des vorliegenden Gesetzentwurfes ist prüfenswert, inwieweit
durch Verabschiedung des Gesetzes

 eine Frist bestimmt würde, innerhalb derer eine Eignungsprüfung abgelegt werden kann, wie sie in § 11
Absatz 4 BQFG geregelt ist (siehe Artikel 14 Absatz 7 der RL 2005/36/EG);

 Artikel 14 Absatz 6 der RL 2005/36/EG entsprochen würde, wonach der Beschluss nach § 3 Absatz 2
des vorliegenden Gesetzentwurfes zur Auferlegung einer Eignungsprüfung bestimmte begründende In-
formationen enthalten muss;

 die Vorgabe nach Artikel 50 Absatz 3b der RL 2005/36/EG umgesetzt würde, wonach der Informati-
onsaustausch zwischen den zuständigen Behörden über das Binnenmarktinformationssystem IMI zu
erfolgen hat;

 eine Möglichkeit eröffnet würde, die Beantragung der Fahrlehrererlaubnis über den einheitlichen An-
sprechpartner einzuleiten (siehe Artikel 57a Absatz 1 Satz 1 der RL 2005/36/EG);.

 der Vorwarnmechanismus nach Artikel 56a Absatz 3 ff. der RL 2005/36/EG auch für Fahrlehrer/innen
in nationales Recht überführt würde;

oder

inwieweit weitere oder andere Regelungen als die durch den Gesetzentwurf bestimmten zur Sicherstellung
der Umsetzung der europarechtlichen Erfordernisse notwendig wären.

15. Zum Gesetzentwurf allgemein

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung vor dem Hintergrund des gemeinsamen Ziels des Bundes und der
Länder, die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen zu erleichtern, im weiteren
Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob Inhaberinnen und Inhaber von Berufsqualifikationen aus Drittstaaten
bei der Anerkennung mit EU-Angehörigen gleich behandelt werden können.

Begründung:

Im Jahr 2012 wurden das Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen
(Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz – BQFG) sowie die entsprechenden Ländergesetze als allgemeine
Gesetze zur Prüfung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen mit einem deutschen Refe-
renzberuf eingeführt. Ziel war es, gleiche Anerkennungsregelungen für alle Interessierten zu schaffen, un-
abhängig von der Staatsangehörigkeit, dem Aufenthaltsstatus oder dem Land des Erwerbs der Berufsquali-
fikation. Auf die Differenzierung zwischen EU-Staatsangehörigen und Drittstaatsangehörigen wurde daher
soweit möglich verzichtet.

Die Regelung des § 3 Absatz 5 des Gesetzentwurfs widerspricht diesem Ansatz. Indem obligatorisch eine
Eignungsprüfung abzulegen ist, findet keine Gleichwertigkeitsprüfung für Personen statt, die ihre Berufs-
qualifikationen in einem Drittstaat erworben haben. Die vorhandenen Qualifikationen und die Möglichkeiten
des Ausgleichs von Unterschieden durch sonstige nachgewiesene Berufsqualifikationen werden nicht fest-
gestellt.
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Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates wie folgt:

Zu Ziffer 1: Artikel 1 (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 FahrlG )

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Das Fahrlehrerrecht fordert derzeit mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten Lehr-
beruf nach abgeschlossener Hauptschulbildung oder eine gleichwertige Vorbildung.

Die im Gesetzentwurf vorliegende Formulierung, nach der der Bewerber mindestens eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung in einem anerkannten Lehrberuf oder eine gleichwertige Vorbildung besitzen muss, öffnet den Erwerb
einer Fahrlehrerlaubnis bewusst auch für Bewerber ohne Schulabschluss jedoch mit einer möglicherweise lang-
jährigen Berufserfahrung mit Ausbilderbefugnis. Ferner wird damit dem Umstand der unterschiedlichen und sich
ständig ändernden Bezeichnung von Schulabschlüssen durch Verzicht auf die Nennung eines bestimmten Schul-
abschlusses Rechnung getragen. Dabei wird auch davon ausgegangen, dass heutzutage die meisten Ausbildungs-
berufe zumindest einen mittleren Bildungsabschluss voraussetzen. Hinzu kommt, dass die Zugangsvoraussetzung
zudem nicht zu hoch sein dürfen, um dem Nachwuchsmangel in diesem Berufsfeld mit geringen Verdienstmög-
lichkeiten begegnen zu können.

Zudem wird eine bessere pädagogische Kompetenz auch durch die neu geregelte, kompetenzorientierte Ausbil-
dung erreicht.

Zu Ziffer 2: Artikel 1 (§ 4 Absatz 3 FahrlG (Alter des Führungszeugnisses)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu, da er der Konkretisierung und Vereinheitlichung vergleichbarer
Vorschriften dient.

Zu Ziffer 3: Artikel 1 (22 Absatz 1 Satz 2 Nummern 8 und 8a – neu – FahrlG (Bescheinigung in Steuersa-
chen))

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu, da damit den Vollzugsbehörden ein weiteres, für die Prüfung der
Zuverlässigkeit sinnvolles Instrument zur Verfügung gestellt wird.

Zu Ziffer 4: Artikel 1 (22 Absatz 1 Satz 3 FahrlG (Alter des Führungszeugnisses))

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu, da er der Konkretisierung und Vereinheitlichung vergleichbarer
Vorschriften dient.

Zu Ziffer 5: Artikel 1 (§ 23 Absatz 2 Satz 2 FahrlG (Alter des Führungszeugnisses))

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu, da er der Konkretisierung und Vereinheitlichung vergleichbarer
Vorschriften dient.

Zu Ziffer 6: Artikel 1 (§ 24 Absatz 2 Satz 1 und Satz 1a – neu – FahrlG (Bescheinigung in Steuersachen
und Alter des Führungszeugnisses))

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu, da er der Verwaltungsvereinfachung und der Konkretisierung
der bisherigen Vorschrift dient.

Zu Ziffer 7: Artikel 1 (§ 29 Absatz 4 Satz 1 FahrlG (Aufnahme „anderer Gesetze“))

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu, da er der Verwaltungsvereinfachung und der Konkretisierung
der bisherigen Vorschrift dient.
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Zu Ziffer 8: Artikel 1 (§ 38 Absatz 1 Satz 2 Nummern 7 und 7a FahrlG (Bescheinigung in Steuersachen))

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu, da er der Verwaltungsvereinfachung und der Konkretisierung
der bisherigen Vorschrift dient.

Zu Ziffer 9: Artikel 1 (§ 38 Absatz 1 Satz 3 FahrlG (Alter des Führungszeugnisses))

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu, da er der Konkretisierung und Vereinheitlichung vergleichbarer
Vorschriften dient.

Zu Ziffer 10: Artikel 1 (§ 50 Absatz 2 Nummer 2a – neu – FahrlG (Zuständigkeiten für die Kooperation))

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu, da er den einheitlichen Vollzug in den Ländern unterstützt.

Zu Ziffer 11: Artikel 1 (§ 52 Satz 1 FahrlG)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Die Polizei hat zu einem früheren Zeitpunkt Kenntnis über mögliche, die Eignung und Zuverlässigkeit begrün-
dende Zweifel als die Staatsanwaltschaft. Die Behörden hätten bei einer Mitteilung durch die Polizei die Mög-
lichkeit, früher einzugreifen.

Zu Ziffer 12: Artikel 1 (§ 53 Absatz 4 Satz 1 und 2 FahrlG)

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Die vorgeschlagene Regelung würde zu einer Ungleichbehandlung führen. Fahrlehrer, die zu Beginn eines Jahres
eine Fortbildung besuchen, haben eine längere Frist, als Fahrlehrer, die ihrer Fortbildungspflicht erst gegen Ende
eines Jahres nachkommen. Im Übrigen verändert sich die Situation nicht, da noch immer zu einem bestimmten
Stichtag (nunmehr der 31.12.) die Fortbildung nachgewiesen sein muss. Die Argumentation, es könnten keine
termingerechten Weiterbildungen garantiert werden, vermag daher nicht zu überzeugen, da der Ablauf der Frist
frühzeitig bekannt ist und daher auch schon einige Zeit vor Ablauf der Frist die Weiterbildung besucht werden
kann.

Zu Ziffer 13: Artikel 1 (§ 68 Absatz 1 Nummern 7a und 7b – neu – FahrlG (Erweiterung der Ermächtigungs-
grundlage um Regelungen zu Kooperationen und Fahrschulen))

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu, da er der Verwaltungsvereinfachung und der Konkretisierung
der bisherigen Vorschrift dient.

Zu Ziffer 14: Zum Gesetzentwurf allgemein (Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG)

Der Gesetzentwurf dient u.a. auch der Umsetzung der Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des
Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“).

Aus diesem Grund sind die in der Bitte geäußerten Punkte bei der Erstellung des Gesetzentwurfes geprüft worden.

Im Einzelnen:

Zur Frist für die Eignungsprüfung: Siehe § 5 Absatz 8 des Gesetzentwurfes

Zur Begründung der Entscheidung über eine Eignungsprüfung: Eine entsprechende Regelung wird in der den
Gesetzentwurf ergänzenden Verordnung aufgenommen.

Zum Austausch über das Binnenmarktinformationssystem IMI: Für Verfahrensfragen sind die Länder zuständig.
Der Gesetzentwurf enthält daher hierzu keine Aussagen.

Zum Antrag über den einheitlichen Ansprechpartner: Die Frage der Zuständigkeit für Antragsannahmen richtet
sich nach Landesrecht. Der Gesetzentwurf enthält daher hierzu keine Aussagen.

Zum Vorwarnmechanismus: Siehe § 63 Absatz 3 des Gesetzentwurfes.
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Zu Ziffer 15: Zum Gesetzentwurf allgemein (Behandlung von Qualifikationen aus Drittstaaten)

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen.
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